
und der sozial-rechtlichen Psychologie — müssen ihr 
enger, untrennbarer Zusammenhang, ihre Wechselbe
ziehung und ihre Wechselwirkung berücksichtigt wer
den. Dieser Wechselbeziehung und. Wechselwirkung 
liegt der einheitliche Komplex der gesellschaftlichen 
Beziehungen zugrunde, der durch die Strukturelemente 
des sozialistischen Rechtsbewußtseins widergespiegelt 
wird. Die führende Rolle bei der Erkenntnis der objek
tiven gesellschaftlichen Entwicklungsprozesse in juristi
schen Kategorien spielt die Rechtsideologie, die einen 
gewaltigen Einfluß auf die sozial-rechtliche Psychologie 
ausübt. Zugleich spiegelt die Ideologie stets in sich die 
Eigenschaften der Psyche/6/ wider, weil die Entwicklung 
der verschiedenen Rechtsideen und -Prinzipien nicht 
möglich ist ohne die Einschätzung der rechtlichen Ge
fühle, Stimmungen und Traditionen der Klasse oder der 
Gesellschaft als Ganzes. Die enge Wechselbeziehung 
zwischen der Rechtsideologie und der sozial-rechtlichen 
Psychologie spiegelt die Einheit des Rationalen und des 
Emotionalen in der Erkenntnis der objektiven Wirk
lichkeit durch die breiten Schichten der Werktätigen 
wider.

Sozialistisches Rechtsbewußtsein und Recfatsschöpfung

Eine der wichtigsten Seiten der Tätigkeit des Sowjet
staates ist die Rechtsschöpfung, die in der Festlegung 
allgemeinverbindlicher Verhaltensregeln — Rechtsnor
men in Form von normativen Rechtsakten — durch die 
zuständigen Organe besteht./7/ Um auf die gesellschaft
lichen Entwicklungsprozesse effektiv einwirken zu kön
nen, muß das Rechtssystem wissenschaftlich begründet 
und von innerer Einheit durchdrungen sein und der er
reichten ökonomischen Entwicklungsetappe, dem Willen 
und den Interessen des Volkes entsprechen. Aufgabe 
der Rechtsschöpfung des sozialistischen Staates ist die 
Schaffung und Erhaltung eines ganzheitlichen Rechts
systems, das die objektiven gesellschaftlichen Entwick
lungsprozesse richtig widerspiegelt, auf einheitlichen 
Prinzipien beruht und die Interessen und den Willen 
der werktätigen Massen zum Ausdruck bringt. Die Er
reichung dieser Aufgabe ist ohne das sozialistische 
Rechtsbewußtsein imdenkbar. Die Erkenntnis der ob
jektiven Gesetzmäßigkeiten der gesellschaftlichen Ent
wicklung mit dem Ziel ihrer Übertragung in juristische 
Normen und Vorschriften, die Ermittlung der Bedürf
nisse und Interessen der sozialen Entwicklung, die Fest
legung der unmittelbaren und der künftigen Ziele der 
zu erlassenden Rechtsakte sowie die Bestimmung der 
Motive für ihren Erlaß ist eine schwierige und kompli
zierte Sache, die eine spezielle berufliche Ausbildung 
erfordert. Deshalb besitzen die Mitarbeiter der für den 
Erlaß der normativen Rechtsakte zuständigen Staats
organe ein sog. berufliches Rechtsbewußtsein./8/ Auf 
den Rechtsschöpfungsprozeß in der sozialistischen Ge
sellschaft hat aber auch das gesellschaftliche Rechts
bewußtsein der breiten werktätigen Massen großen 
Einfluß. Dia Tätigkeit der zuständigen Staatsorgane, die 
auf der wissenschaftlichen Erkenntnis und Wertung der 
gesellschaftlichen Entwicklungsprozesse beruht, stützt 
sich auf die Erfahrungen der Massen, auf ihre Erkennt
nis rechtlicher Erscheinungen im Prozeß der täglichen 
praktischen Tätigkeit, auf ihre Wertung und Auffassung 
dieser Erscheinungen. Große Aufmerksamkeit schenkt 
die Kommunistische Partei der Erziehung der werktäti
gen Massen zum sozialistischen Rechtsbewußtsein, da
mit es sich zur Erkenntnis der Bedürfnisse und Inter
essen der gesellschaftlichen Entwicklung, die den Erlaß

16/ Vgl. G. W. Plechanow, Werke, Moskau, Bd. XVm, S. 231. 
/7/ Vgl. S. S. Alexeiew, Der Mechanismus der rechtlichen Re
gelung im sozialistischen Staat, Moskau 1966, S. 75.
/8/ Vgl. E. W. Nasarenko, Sozialistisches Rechtsbewußtsein und 
sowjetische Rechtsschöpfung, Kiew 1968 (deutschsprachige Aus
gabe: Berlin 1974).

der jeweiligen Gesetzgebungsakte verlangen, ent
wickelt.
Das sozialistische Rechtsbewußtsein der Werktätigen 
trägt auf verschiedenen Wegen zur Rechtsschöpfung bei: 
in Form von Massendiskussionen des ganzen Volkes 
über die wichtigsten Gesetzentwürfe, in Form der Mit
wirkung der gesellschaftlichen Organisationen an der 
Rechtsschöpfung, in Form von Rechtsvorschlägen und 
Wünschen der Werktätigen nach Änderungen in der 
Gesetzgebung. Die Teilnahme der Massen an der Schaf
fung der Sowjetgesetze ist eine bemerkenswerte Tra
dition der sozialistischen Demokratie. Im Programm der 
KPdSU wird betont: „Diskussionen der Werktätigen 
über die Entwürfe von Gesetzen und anderen Beschlüs
sen von gesamtstaatlicher wie auch von örtlicher Be
deutung müssen systematisch durchgeführt werden. Für 
die wichtigsten Gesetzentwürfe ist die allgemeine Volks
abstimmung (der Volksentscheid) einzuführen.‘79/ Schon 
in der Periode des Aufbaus des Sozialismus stellte der 
Sowjetstaat wichtige Gesetzentwürfe den Werktätigen 
zur Diskussion. Unter den Bedingungen des entwickel
ten Sozialismus haben die Diskussionen des ganzen Vol
kes über Gesetzentwürfe, die die Möglichkeit bieten, das 
sozialistische Rechtsbewußtsein der Werktätigen zu er
mitteln und zu berücksichtigen, eine noch stärkere Ent
wicklung erfahren. Allein in den letzten zehn Jahren 
wurden das Kolchos-Musterstatut, die Entwürfe der 
Grundlagen für die Gesetzgebung der UdSSR und der 
Unionsrepubliken über Ehe und Familie, über das Ge
sundheitswesen, über die Volksbildung, der Grundlagen 
für die Arbeitsgesetzgebung der UdSSR und der Unions
republiken u. a. dem ganzen Volk zur Diskussion vor
gelegt. Der Öffentlichkeit werden häufig auch normative 
Rechtsakte der Organe der Republiken und Beschlüsse 
der örtlichen Sowjets der Deputierten der Werktätigen 
zur Diskussion gestellt.
Die breite Diskussion der Öffentlichkeit über die Ent
würfe von normativen Rechtsakten ist nicht nur eine 
wichtige Form der Feststellung der Interessen und des 
Willens der Werktätigen, sondern auch ein effektives 
Verfahren für ihre weitere Erziehung zum sozialisti
schen Rechtsbewußtsein und zur Rechtskultur. Die Be
rücksichtigung der Vorschläge und Wünsche der Werk
tätigen, des Niveaus und des Standes des Rechtsbe
wußtseins im Prozeß der Rechtsschöpfung gestattet es. 
konkrete Maßnahmen zu ergreifen, um die Rechts
ideologie und die Sozialpsychologie in Übereinstimmung 
mit den Zielen zu entwickeln, die vor dem Sowjetstaat 
des ganzen Volkes stehen.
Zur Erweiterung der demokratischen Grundlagen der 
Rechtsschöpfung trägt auch das Gruppenrechtsbewußt
sein der gesellschaftlichen Organisationen bei, die an 
der Gesetzgebung des Sowjetstaates mitwirken. Das 
Gruppenrechtsbewußtsein der Mitglieder der gesell
schaftlichen Organisationen wird in hohem Maße durch 
den Charakter der Tätigkeit der betreffenden Organi
sation, durch den Kreis der Rechtsverhältnisse, in die 
sie einbezogen ist, durch das System der Rechtsvor
schriften, die ihre Tätigkeit regeln, sowie durch den 
Bereich ihrer Rechtspraxis bestimmt. Das Gruppen
rechtsbewußtsein soll die Spezifik der Interessen der 
betreffenden Organisation, ihre zielgerichtete Tätigkeit 
zur Befriedigung der allgemeinen Interessen widerspie
geln. Es ist vom gesellschaftlichen Rechtsbewußtsein 
nicht zu trennen, es trägt dazu bei, daß im Recht nicht 
nur die allgemeinen Interessen des gesamten Volkes, 
sondern auch die spezifischen Interessen der Mitglieder 
der betreffenden gesellschaftlichen Organisation im Be
reich des Rechts zum Ausdruck gebracht werden. Die 
wachsende Rolle der gesellschaftlichen Organisationen 
unter den Bedingungen des reifen Sozialismus, die Her-

/9/ Programm und Statut der KPdSU, Berlin 1961, S. 98.
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